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biirgerlichen und konfessionellen Anschauungen hingerissen werden, aus
dem sie nur eine starke Freundesliebe retten konnte. Hier wire eine Auf-
gabe fir einen Pestalozzi, fiir einen zweiten Hossli. —

Jenen aber, denen wir auf den Strafien des Alltags begegnen als zu spit
Erkennende ihres ihnen gemiBen Eros’, jenen, denen in ihrer begrenzten
kleinen Welt nie ein Kamerad gleicher Neigung begegnete, denen nie ein
Buch die Augen offnete, nie ein Vers eines Dichters von dieser Liebe kiin-
dete, an jenen soll sich unsere Liebe erweisen, nicht nur die der Sinne
fliichtiger Stunden, sondern die ganze Kraft einer freien und daseinsbejahenden
Seele des guten Kameraden. Erst dann wird die Flucht in den Tod, wie sie
noch Ric Jurkherz als die einzig mogliche Rettung erschien, dem mit dem
Leben Ringenden mnicht mehr notwendig erscheinen. —

Zur Frage: Recht und Sittlichkeit der Homosexualitit

Bekannt ist, wie die Nazis aus Fanatismus und Hal die Homosexuellen
zit Minderwertigen und Verbrechern stempelten, sie entmannten und in KZs
vernichteten. Demgegeniiber haben wir die Pflicht, Wissenschaft und Mensch-
lichkeit wieder anzuerkennen.

Unter Homosexualitit versteht man die Liebe von Minnern und Frauen
zum eigenen Geschlecht bei Gleichgiiltigkeit gegen das andere. Diese Liebe
weist dieselben seelischen Regungen auf, wie dic zwischen Mann und Frau
und ist auch zu allen edlen wie tragischen Leidenschaften fihig. Sie kommt
zu allen Zeiten, in allen Lindern und bei allen Vélkern vor. Sie kann ver-
schiedene Ursachen haben, und sie entwickelt sich meist entsprechend der
Liebe zum anderen Geschlecht, nur daf3 bei letzterer korperliche Anlagen
vorgegeben sind, wihrend die Psychoanalytiker die Homosexualitit auf eine
in der Kindheit entstandene ,seelische** Entwicklungshemmung zuriickfithren.

Diese Fragen sind jedoch nur von fachwissenschaftlichem Interesse; die
soziale Beurteilung wird dadurch nicht becintrichtigt. Es handelt sich auf
keinen Fall um ein Laster, Die Homosexuellen sind fiir die Entstehung ihrer
Triebabweichung schuldlos; und wo keine Schuld ist, kann keine Strafe sein.
Es ist falsch, die Homosexuellen durch starken Druck zu EheschlieBuagen
zu veranlassen. lhre Ehen sind meist ungliicklich und fallen fir die Minde-
rung der Volkszahl und -kraft viel ungiinstiger ins Gewicht als ihre Ehe-
losigkeit. Die Gefahr der Homosexualitit, die besonders von den Nazis
propagiert wurde, erledigt sich dadurch, daB die Homosexualitit nicht zu-
nimmt,

Aerztlicherseits besteht also keinerlei Grund, homosexuelle Handlungen
unter Strafe zu stellen. Vielmehr sehen wir Aerzte immer wieder schwere
gesundheitliche Schiden, welche die Folgen der sozialen Aechtung, juristi-
schen Verfolgungen und hieraus sich ergebenden Erpressung sind. Daher
haben fortschrittliche Aerzte schon immer den Parapraph 175 StGB, der
freiwillige Handlungen zwischen Minnern bestraft, verurteilt.

Dr. med. Klimmer, Nervenarzt.
*

Dieser Artikel erschien in einer Chemnitzer Zeitung (Sowjet-Zone) im
September oder Oktober 1048. — Wahrheit oder Bluff? Auf alle Fille eine
erstaunliche Presse-Notiz! Bis jetzt horten wir von deutschen und oOsterrei-
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chischen Kameraden in dieser Frage nur Vemnichtendes iiber die Haltung
der Russen. Gefingnis sei das Mindeste, Verschickung in die Bergwerke des
Urals und Sibiriens das Wahrscheinliche; ein Wiener erzidhlte uns anlidBlich
eines Schweizerbesuches sogar von Todesstrafe. Immerhin haben wir diese
letzte Meldung von Anfang an mit aller Vorsicht aufgenommen und geben
sie auch so weiter, Fast mit ebensolcher Vorsicht drucken wir diese Notiz
aus der Sowjet-Zone Deutschlands. Sie widerspricht in jeder Weise der
Haltung Stalins, der bekanntlich die freiheitliche Auffassung Lenins durch
verschiarfende Gesetze wieder aufhob: ,,Man erginze § 154 des Strafgesetzes
der RSFSR folgendermaBen: Geschlechtlicher Verkehr eines Mannes mit
einem Manne (Pidderastie) wird mit Freiheitsentziehung von drei bis fiinf
Jahren bestraft (7. Mirz 1934).

Es wire ungemein aufschluBreich, von uns in der Schweiz iiber diesen
Punkt die sachliche Wahrheit zu erfahren, denn es ist kaum anzunehmen,
daB in der Sowjet-Zone eine derartige Pressenotiz erscheinen kann ohne
die Tolerierung der Besatzungs-Kontrollkommission. Toleriert sie diese Mei-
nung, um Wihler zu fischen (?!) oder hat sich die offizielle Haltung zu die-
ser Erscheinung wirklich gedndert? Eine unmiBverstindliche, bejahende Ant-
wort der zweiten Frage wiirde der ,Kreis® nur zu gerne festlegen, wenn

sein Redaktor dadurch auch noch lange kein Kommunist wiirde. Aber — er
will in jedem Falle der Wahrheit dienen. Vielleicht orientieren uns andere
deutsche oder 0Osterreichische Kameraden dariiber. Rolf.

Die tiint hauptsichlichsten Typen

euonymer Minner

3.) Der sublimierte Typ ,,5%
Von A. Oscar Delmen

Wenn wir eine Liste der Typ ,S“-Euonymen anlegten, wir hitten am
SchluB eine Sammlung der erhabensten und der gefiirchtesten Namen, die
unter Menschen je genannt wurden, ganz &dhnlich wie beim Typ ,,B.

Freud benannte ,Sublimation* die Verwandlung sexueller Kraft in geistige.
Er wihlte ein so besonderes Wort wie ,Sublimation‘, das Verfeinerung,
Lauterung heifit, weil ihm die geistige Kraft als feiner, lauterer erschien als
die sexuelle. Dementsprechend hielt er Sublimation als etwas, was nur dem
Kiinstler geschehen oder gelingen konnte. Der Kiinstler, meinte Freud, wird
von ungeheurem Ehrgeiz getrieben; er sehnt sich mach Ruhm, Geld, Frauen.
Indem er seine Sexualkraft sublimiert, kommt er in die Lage Kunstwerke zu
schaffen, die allen gefallen, die alle haben oder doch genieBen méchten. So
erreicht er tber den Weg der Sublimation alles, was er urspriinglich be-
gehrte: Ruhm, Geld, Frauen. ..

Diese Darstellung, die leider nicht ganz zutrifft, da Sublimation kein
umkehrbarer Prozel ist, wird dem modernen Kiinstler nicht gefallen. Doch
gibt sie uns das Wesentliche iiber den Begriff der Sublimation, wie Freud

6



	Zur Frage : Recht und Sittlichkeit der Homosexualität

